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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
 
Sicherheit an Schulen 
-Aufhebung des Sperrvermerks- 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Zur Optimierung der Sicherheit an Schulen wurden im Unterabschnitt 210 des Vermö-
genshaushalts 10.000 € bereitgestellt. Die mit „Vandalismus/Sicherheit an Schulen“ be-
zeichnete Ausgabeposition ist mit einem Sperrvermerk zur Aufhebung durch den Schul-
ausschuss versehen. 
 
Vorgeschlagen wird die Beschaffung einer leistungsstarken, mobilen optisch-
elektronischen Aufzeichnungs- und Überwachungsanlage. 
 
Sie soll in Abstimmung mit den Schulleitungen wechselweise in Schulen zu den jeweils 
dort gesehenen speziellen Sicherheitszwecken eingesetzt werden. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende xxxx
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig  10.000 
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
Haushaltsmittel stehen: xxxx  zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
 



- 2 - 
Beschlussentwurf: 
 
Der Sperrvermerk bei Haushaltsstelle 2.21000.000.955000 wird aufgehoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i.V. 
 
 
 
 
 
-Dr. Andriske- 
Erster Beigeordneter 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
x  Schul-Ausschusses 
¤  Rates 
¤  Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 
 


